
/
Kreis Höxter - Der Landrat

Kreis Höxter* Moltkestraße 12 * 37671 Höxter

An den
Bürgermeister
-Bauamt-
33034 Brakel

Unser Zeichen:
43 / 3.2/ 4 B 2

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht: Datum: 15.03.2022

Kreis Höxter
Postfach 1 O 03 46

37669 Höxter

Abteilung:
Bauen und Planen

Für Sie zuständig:
Frau Alexa Buch

Telefon: 05271/965-4311
Telefax: 05271 I 965-84197

Zimmer: D528
a.buch@kreis-hoexter.de

www.kreis-hoexter.de

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gem. } 4 Abs. 2 BauGb>
hier: Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 4, 2. Änderung "Papenkamp"

der Ortschat Bellersen Stadt Brakel

Öffnungszeiten:
montags - donnerstags

07.30- 12.30 Uhr
und 13.30 - 16.00 Uhr

freitags 07.30 - 12.30 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

Informationen zum Datenschutz
(nach der DSGVO)

finden Sie unter:
www. kreis-hoexter.del
sonstiges/Datenschutz
oder können schriftlich

angefordert werden

Bankverbindungen:
Sparkasse Höxter

IBAN:
DE97 4725 1550 0003 0000 15

BIC: WELADED1HXB

VerbundVolksbank OWL eG
IBAN:

DE37 4726 0121 2050 5006 OC

Vereinigte Volksbank eG
IBAN:

DE59 4726 4367 6010 0601 OC

Deutsche Bank
IBAN:

DE22 4727 0029 0574 9486 00

Steuer-Nr.:
326/5901/0013

tags 60 dB(A), nachts 45 dB(A),
tags 55 dB(A), nachts 40 dB(A),
tags 50 dB(A), nachts 35 dB(A).

in Kern-, Misch- und Dorfgebieten
in allgemeinen Wohngebieten
in reinen Wohngebieten

im Rahmen der Behördenbeteiligung nimmt der Kreis Höxter zu dem o.g.
Aufstellungsverfahren wie folgt Stellung: [[, ,)

llw"3
Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken, wenn
folgende Nebenstimmung bei der weiteren Planung berücksichtigt wird:

Die in dem Gebiet vorherrschenden Geräusche, ausgehend von Anlagen
einschließlich aller Nebeneinrichtungen (z. B. Maschinen, Geräte, Heizungs
und Lüftungsanlagen sowie Fahrzeugverkehr) - gemessen und beurteilt nach
den Vorgaben der TA Lärm vom 26.08.1998 - dürfen unabhängig vom
Betriebszustand an den maßgeblichen Immissionsorten folgende
Immissionsrichtwerte nicht überschreiten:

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am
Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht nicht mehr als 20 dB(A)
überschreiten.
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Die Tageszeit beginnt um 06.00 Uhr und endet um 22.00 Uhr; die Nachtzeit
ergibt sich hierzu entsprechend.

Weitere Anregungen werden nicht vorgetragen. /

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Birte Korte
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